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ZEICHENERKLÄRUNG:

Abwägungsbereiche für Windenergienutzung im Gemeindegebiet Nrn. 1 bis 5

Darstellung aus der Karte der Landesplanungsbehörde vom 17.03.2016

Abgrenzung Windpark gemäß wirksamer 13. Änderung des Flächennutzungsplanes -

Neuaufstellung - und rechtskräftigem Bebauungsplan Nr. 75; zwischenzeitlich mit 12

genehmigten Windkraftanlagen

Kriterien für das informelle Planungskonzept

Die Darstellung von weichen Tabukriterien und von Abwägungskriterien der

Landesplanungsbehörde erfolgt nur dann, wenn sich dies auf die Darstellung der

Abwägungsbereiche der Landesplanungsbehörde vom 17.03.2016 auswirkt bzw. die

Darstellung der Verständlichkeit dient

Weiche Tabukriterien

Zuordnung auf der Grundlage der von der Landesplanungsbehörde am 29.04.2016

herausgegebenen weichen Kriterien

FFH-Gebiet

"Schwartautal und Curauer Moor" und "Hobbersdorfer Gehege und Brammersöhlen"

30 bis 100 m Abstand von Wäldern

Schwerpunktbereiche des Biotopverbundsystems gemäß § 21 BNatSchG

Wichtige Verbundachsen des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems

Abwägungskriterien

Zuordnung auf der Grundlage der von der Landesplanungsbehörde am 29.04.2016

herausgegebenen Abwägungskriterien

Kleinstflächen in Alleinlage, auf denen die Errichtung von Windparks mit mindestens

drei Windkraftanlagen nicht möglich ist

Charakteristische Landschaftsräume

Hoch- und Höchstspannungsleitungen ab 110 kV mit Abstandspuffer von 120 m

Die Gemeinde Stockelsdorf erweitert den von der Landesplanungsbehörde definierten Abstandspuffer von

100 m auf 120 m (Begründung siehe Erläuterungstext)

Trassenverlauf der geplanten 380 kV-Leitung - Vorzugstrasse

Trassenverlauf der geplanten 380 kV-Leitung - Optionale Trasse

Umzingelungswirkung, Riegelbildung

Durch Umzingelung entfallende Flächen der Abwägungsbereiche

Planverfestigte Kompensationsflächen für den Straßenbau

Kompensationsflächen für den Bau von Teilstrecken der A 20

Schützenswerte Geotope

Weitere Kriterien aus Sicht der Gemeinde Stockelsdorf

Brutvögel und Brutgebiete mit besonderer Bedeutung

Potenzieller Beeinträchtigungsbereich

Kranich 1.000 m

Scheuchwirkung, Kollisionsgefahr

Wachtelkönig 500 m

Scheuchwirkung, Kollisionsgefahr

Rohrweihe 300 m

Erweiterungsfläche Golfplatz gemäß Aufstellungsbeschluss zur 18. Änderung

des Flächennutzungsplans - Neuaufstellung - vom 16.03.2015

Sonstige Planzeichen

Darstellung der Ortslagen gemäß Flächennutzungsplan - Neuaufstellung

Nachfolgende Änderungen sind berücksichtigt

Gemeindegrenze Stockelsdorf

1

Umgebungsbereich von 300 m bei FFH-Gebieten

Potenzielle Beeinträchtigungsbereiche im 3 km- Radius um Seeadlerhorste

außerhalb des Dichtezentrums und um Schwarzstorchhorste sowie Bereiche im 1 km

Radius um Weißstorchhorste und im 1,5 km Radius um gesicherte Standorte von

Rotmilanhorsten

Prüfbereiche im 3 bis 6 km Radius um Seeadlerhorste und Schwarzstorchhorste, im 1

bis 2 km Radius um Weißstorchhorste und im 1,5 km bis 4 km Radius um sicher

nachgewiesene Standorte von Rotmilanhorsten

Die Prüfbereiche um Seeadler-, Weißstorch- und Rotmilanhorste sind in der

Planzeichnung nicht dargestellt, da die Prüfbereiche das gesamte Gemeindegebiet

überdecken würden. Damit wären die Darstellungen der anderen Kriterien nicht mehr

erkennbar. Die Abwägung zu den Prüfbereichen erfolgt im Text.
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